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Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
 

Beschluss v 28.09.2017 — Aktenzeichen: 2 L 85/17 
 

Vorinstanz:  Verwaltungsgericht  Halle (5 A 69/17 HAL, Urteil vom 21.07.2017) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Titelzeile: zum Anwendungsbereich des § 60a Abs. 2c und 2d AufenthG 

 

Sachgebiet: 071001 

 

Rechtsquelle: AufenthG   60 VII, 60a II c, d, 

 

Stichwort: Asyl - Abschiebungshindernis - Bescheinigung, qualifizierte ärztliche  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leitsatz: 

 

Die Regelung in § 60a Abs. 2c und 2d AufenthG umfasst nach ihrem Wortlaut, 
ihrer Enstehungsgeschichte und ihrem Sinn und Zweck auch die Feststellung 
zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 7 AufenthG. 
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O B E R V E R W A L T U N G S G E R I C H T  

D E S  L A N D E S  S A C H S E N - A N H A L T  

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Aktenzeichen: 
 
2 L 85/17 
5 A 69/17 HAL 

 

 

B e s c h l u s s  
 

In der Verwaltungsrechtssache 

 

1. des Herrn A., 

2. der Frau C., 

3. der Minderjährigen E., 

  gesetzlich vertreten durch die Kläger zu 1. und 2., 

4. des Minderjährigen A., 

  gesetzlich vertreten durch die Kläger zu 1. und 2., 

alle wohnhaft: A-Straße, A-Stadt, 

Herkunftsland: Russische Föderation,   

 

Kläger und  
Antragsteller, 

 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt B. (Az: ),  

B-Straße, B-Stadt,  

 

g e g e n 
 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Innern, 

dieser vertreten durch die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 

Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg (Az:),  

 

Beklagte und 

Antragsgegnerin, 

 

w e g e n 
Asylrechts 

- hier: Antrag auf Zulassung der Berufung - 
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hat das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 2. Senat - am     

28. September 2017 beschlossen: 

 

Der Antrag der Kläger auf Zulassung der Be-
rufung gegen das Urteil des Verwaltungsge-
richts Halle - 5. Kammer - vom 21. Juli 2017 
wird abgelehnt. 
 
Die Kläger tragen die Kosten des Zulassungs-
verfahrens. Gerichtskosten werden nicht er-
hoben. 
 
Der Antrag der Kläger auf Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von 
Rechtsanwalt B., B-Stadt, wird abgelehnt. 
 

 

G r ü n d e 

 

Der Antrag der Kläger auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungs-

gerichts Halle - 5. Kammer - vom 21.07.2017 hat keinen Erfolg.  

 

I. Der Rechtssache kommt die von den Klägern geltend gemachte grundsätzliche Be-

deutung (§ 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylG) nicht zu.  

 

"Grundsätzliche Bedeutung" im Sinne des § 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylG hat eine Rechtssa-

che nur dann, wenn sie eine bisher höchstrichterlich oder obergerichtlich nicht beant-

wortete Rechtsfrage oder eine im Bereich der Tatsachenfeststellung bisher oberge-

richtlich nicht geklärte Frage von allgemeiner Bedeutung aufwirft, die sich in dem an-

gestrebten Berufungsverfahren stellen würde und die im Interesse der Einheitlichkeit 

der Rechtsprechung oder der Fortentwicklung des Rechts berufungsgerichtlicher Klä-

rung bedarf (vgl. OVG NW, Beschl. v. 29.01.2016 - 4 A 2103/15.A -, juris). Die grund-

sätzliche Bedeutung einer Rechtssache ist daher nur dann im Sinne des § 78 Abs. 4 

Satz 4 AsylG dargelegt, wenn eine derartige Frage konkret bezeichnet und darüber 

hinaus erläutert worden ist, warum sie im angestrebten Berufungsverfahren entschei-

dungserheblich und klärungsbedürftig wäre und aus welchen Gründen ihre Beantwor-

tung über den konkreten Einzelfall hinaus dazu beitrüge, die Rechtsfortbildung zu för-

dern oder die Rechtseinheit zu wahren. Des Weiteren muss substantiiert dargetan 

werden, warum die aufgeworfene Frage im Berufungsverfahren anders als im ange-



 

- 5 - 

- 4 - 

fochtenen Urteil zu entscheiden sein könnte (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 09.10.2015 - 8 

LA 146/15 -, juris).  

 

1. Die von den Klägern aufgeworfene Frage, ob die Feststellung einer Erkrankung 

durch ein früheres verwaltungsgerichtliches Urteil für spätere verwaltungsgerichtliche 

Entscheidungen hinsichtlich der Diagnose und der Reichweite der tatsächlichen Fest-

stellungen bindend ist, hat keine Grundsatzbedeutung. Rechtskräftige Urteile binden 

die Beteiligten, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist (§ 121 

VwGO). Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt eine entsprechende Bindungswirkung nicht 

nur für die Beteiligten, sondern auch für die Gerichte in einem späteren Prozess der 

Beteiligten über denselben Streitgegenstand. Die Bindung an den Inhalt eines rechts-

kräftigen Urteils entfällt aber dann, wenn sich die entscheidungserhebliche Sach- oder 

Rechtslage nachträglich geändert hat. In diesem Sinn ist die Frage der Reichweite der 

Rechtskraft eines verwaltungsgerichtlichen Urteils höchstrichterlich geklärt. 

 

2. Die von den Klägern aufgeworfene Frage, ob die ärztlichen Atteste oder Bescheini-

gungen, mit denen im Asylverfahren u. a. ein Abschiebungsverbot begründet werden 

soll, an dem gesetzlichen Maßstab des § 60a Abs. 2c Satz 2 ff. AufenthG zu bewerten 

bzw. ob die Vorschriften des § 60a Abs. 2c, 2d AufenthG im Asylverfahren anwendbar 

sind, ist nicht in einem Berufungsverfahren klärungsbedürftig, weil sich diese Frage 

ohne weiteres anhand des Wortlauts des Gesetzes, der Entstehungsgeschichte und 

den gesetzgeberischen Erwägungen bejahen lässt. 

 

a) Der Wortlaut des § 60a Abs. 2c AufenthG stellt ausschließlich darauf ab, ob Ab-

schiebungsverbote aus gesundheitlichen Gründen vorliegen und differenziert nicht zwi-

schen inlands- und zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten, so dass der Annahme 

der Kläger, § 60a Abs. 2c AufenthG könne nur bei der Bewertung inlandsbezogener 

Abschiebungshindernisse zur Anwendung gelangen, schon vom Wortlaut her nicht zu 

folgen ist.  

 

b) Auch lässt die Begründung zur Einführung des § 60a Abs. 2c und 2d AufenthG mit 

dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11.03.2016 (BGBl I, S. 

390) erkennen, dass der Gesetzgeber mit der Regelung in § 60a Abs. 2c und 2d Auf-

enthG die Anforderungen an die Geltendmachung psychischer Erkrankungen als Ab-

schiebungshindernis insgesamt erschweren wollte.  



 

- 6 - 

- 5 - 

 

In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es dazu (BT-Drucksache 18/7538, S. 1): 

"Vielfach scheitern Rückführungsversuche daran, dass medizinische Gründe einer Ab-

schiebung entgegengehalten werden. Diese können jedoch oftmals nicht nachvollzo-

gen werden, da keine einheitlichen Vorgaben für die zu erbringenden Atteste bestehen. 

Um Verzögerungen von Rückführungen und Missbrauch entgegenzuwirken, bedarf es 

der Präzisierung der Rahmenbedingungen für die Erstellung ärztlicher Atteste im Zu-

sammenhang mit Abschiebungen." Soll die Vorschrift des § 60a Abs. 2c und 2d Auf-

enthG durch die Einführung erhöhter Anforderungen an den Inhalt ärztlicher Beschei-

nigungen damit nach der Intention des Gesetzgebers nicht nur dem zunehmenden 

Versuch, Rückführungen durch die Ausländerbehörde aus medizinischen Gründen zu 

verhindern, sondern generell dem Missbrauch bei der Inanspruchnahme von Abschie-

bungsschutz entgegenwirken, kommt der Vorschrift maßgebliche Bedeutung auch für 

die Prüfung zielstaatsbezogener Abschiebungsverbote (§ 60 Abs. 5, 7 AufenthG) zu.  

 

Hierfür spricht zudem die weitere Gesetzesbegründung (BT-Drucksache 18/7538, S. 

19): "Mit der Regelung zur Glaubhaftmachung einer Erkrankung durch den Ausländer 

wird auf erhebliche praktische Probleme hinsichtlich der Bewertung der Validität von 

ärztlichen Bescheinigungen im Vorfeld einer Abschiebung reagiert, wie sie auch aus 

dem Bericht der Unterarbeitsgruppe Vollzugsdefizite der Bund - Länder - Arbeitsgruppe 

Rückführung über die Ergebnisse der Evaluierung des Berichts über die Probleme bei 

der praktischen Umsetzung von ausländerbehördlichen Ausreiseaufforderungen und 

Vollzugsmaßnahmen von April 2015 hervorgehen. Es besteht ein praktisches Bedürf-

nis, eine vom Ausländer vorgelegte Bescheinigung hinsichtlich der Erfüllung formaler 

und inhaltlicher Vorgaben zu validieren. Hierzu legt der Gesetzgeber nunmehr die in 

Absatz 2c genannten Qualitätskriterien fest, die die jeweilige ärztliche Bescheinigung 

insbesondere enthalten soll.“ 

 

Der Gesetzgeber hat damit klar zum Ausdruck gebracht, dass die Vorschrift des  

§ 60a Abs. 2c und 2d AufenthG aufgrund ihrer systematischen Stellung nicht lediglich 

als Teil der Regelungen in § 60a AufenthG anzusehen ist, sondern der Vorschrift all-

gemeine Bedeutung für die Frage zukommt, welche Anforderungen an eine qualifizier-

te ärztliche Bescheinigung zu stellen sind. 
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c) Schließlich umfasst die Regelung in § 60a Abs. 2c und 2d AufenthG auch nach ih-

rem Sinn und Zweck die Feststellung zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse 

nach § 60 Abs. 7 AufenthG.  

 

Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von einer Abschiebung abgesehen werden, 

wenn im Zielstaat für den Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben 

oder Freiheit besteht. Nach Satz 2 der mit dem Gesetz zur Einführung beschleunigter 

Asylverfahren vom 11.03.2016 geänderten Vorschrift liegt eine erhebliche konkrete 

Gefahr aus gesundheitlichen Gründen nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwie-

genden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern wür-

den. Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der 

Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist (Satz 3). Eine ausrei-

chende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem 

Teil des Zielstaats gewährleistet ist (Satz 4). In den Sätzen 2 bis 4 unternimmt der Ge-

setzgeber in materieller Hinsicht eine Konkretisierung der Anforderungen insbesondere 

vor dem Hintergrund der Geltendmachung von Abschiebungshindernissen aus ge-

sundheitlichen Gründen. Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drucksache 18/7538, S. 

18) wird davon ausgegangen, dass lediglich lebensbedrohliche und schwerwiegende 

Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, die 

Abschiebung des Ausländers hinderten. Mit dieser Präzisierung werde klargestellt, 

dass nur äußerst gravierende Erkrankungen eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib 

oder Leben nach Satz 1 darstellten. Eine solche schwerwiegende Erkrankung könne 

hingegen zum Beispiel in Fällen von PTBS regelmäßig nicht angenommen werden: In 

Fällen einer PTBS sei die Abschiebung regelmäßig möglich, es sei denn, die Abschie-

bung führe zu einer wesentlichen Gesundheitsgefährdung bis hin zu einer Selbstge-

fährdung. Die Abschiebung dürfe nicht dazu führen, dass sich die schwerwiegende 

Erkrankung des Ausländers mangels Behandlungsmöglichkeit in einem Ausmaß ver-

schlechtern werde, dass ihm eine individuell konkrete, erhebliche Gefahr an Leib oder 

Leben drohe. Es werde jedoch im Falle einer Erkrankung nicht vorausgesetzt, dass die 

medizinische Versorgung im Herkunftsland bzw. im Zielstaat der Abschiebung der Ver-

sorgung in Deutschland oder in der Europäischen Union gleichwertig sei. Dem Auslän-

der sei es insbesondere zumutbar, sich in einen bestimmten Teil des Zielstaats zu be-

geben, in dem für ihn eine ausreichende medizinische Versorgung gewährleistet sei. 

Es komme nicht darauf an, dass alle Landesteile des Zielstaats gleichermaßen eine 
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ausreichende Versorgung bieten würden. Inländische Gesundheitsalternativen seien 

ggf. aufzusuchen. 

 

Im Lichte dieser Neuregelung sind die zeitgleich in § 60 Abs. 2c und 2d AufenthG ein-

gefügten Vorgaben zu den qualitativen Anforderungen an eine ärztliche Bescheinigung 

zu sehen. Nach § 60a Abs. 2c Satz 1 AufenthG wird vermutet, dass der Abschiebung 

gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Der Ausländer muss eine Erkrankung, 

die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheini-

gung glaubhaft machen (§ 60a Abs. 2c Satz 2 AufenthG). Diese ärztliche Bescheini-

gung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachli-

che Beurteilung erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-

medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den Schweregrad der Er-

krankung sowie die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbe-

dingten Situation voraussichtlich ergeben, enthalten (§ 60a Abs. 2c Satz 3 AufenthG). 

Insofern hat der Gesetzgeber im Wesentlichen die obergerichtliche Rechtsprechung 

zum Abschiebungsschutz gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG (vgl. BVerwG, Urt. v. 

11.09.2007 - BVerwG 10 C 8.07 und 10 C 17.07 -, juris RdNr. 15) nachvollzogen, wo-

nach zur Substantiierung des Vorbringens einer Erkrankung regelmäßig die Vorlage 

eines gewissen Mindestanforderungen genügenden fachärztlichen Attestes gehört. Vor 

diesem Hintergrund bezweckt die gesetzliche Regelung in § 60 Abs. 2c und 2d Auf-

enthG gerade oder zumindest auch, die Anforderungen an die Glaubhaftmachung ei-

ner Erkrankung im Sinne des § 60 Abs. 7 AufenthG abschließend zu regeln. 

 

3. Soweit die Kläger die Frage aufwerfen, ob in Russland eine effektive und zumutbare 

innerstaatliche Fluchtalternative bzw. interner Schutz für Personen aus Tschetschenien 

besteht, denen die Unterstützung separatistischer Kräfte vorgeworfen wird, wenn diese 

in das Ausland reisen konnten, wird die Zulassungsschrift den Darlegungsanforderun-

gen des § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylG nicht gerecht. 

 

Dabei genügt es nicht, bloße Zweifel an den Feststellungen des Verwaltungsgerichts 

im Hinblick auf die Gegebenheiten in dem Herkunftsland des Ausländers zu äußern 

oder schlicht gegenteilige Behauptungen aufzustellen. Vielmehr ist es erforderlich, 

durch die Benennung bestimmter Erkenntnisquellen zumindest eine gewisse Wahr-

scheinlichkeit dafür darzulegen, dass nicht die Feststellungen, Erkenntnisse und Ein-

schätzungen des Verwaltungsgerichts, sondern die gegenteiligen Behauptungen in der 
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Antragsschrift zutreffend sind, so dass es zur Klärung der sich dann stellenden Fragen 

der Durchführung eines Berufungsverfahrens bedarf. Hat das Verwaltungsgericht Fest-

stellungen zu einer Tatsachenfrage mit von ihm benannten Erkenntnisquellen begrün-

det, muss zur Darlegung der Klärungsbedürftigkeit eine fallbezogene Auseinanderset-

zung mit diesen Erkenntnisquellen erfolgen. Dies kann durch eine eigenständige Be-

wertung der bereits vom Verwaltungsgericht herangezogenen Erkenntnismittel ge-

schehen, oder auch durch Berufung auf weitere, neue oder von dem Verwaltungsge-

richt nicht berücksichtigte Erkenntnismittel. Dabei gilt allgemein, dass die Anforderun-

gen an die Darlegung nicht überspannt werden dürfen, sondern sich nach der Begrün-

dungstiefe der angefochtenen Entscheidung zu richten haben (OVG LSA, Beschl. v. 

Beschl. v. 11.08.2017 - 2 L 50/17 -; SächsOVG, Beschl. v. 07.04.2015 - 3 A 20/15.A -, 

juris RdNr. 2). 

  

Diesen Anforderungen wird die Zulassungsschrift nicht gerecht; denn die Kläger haben 

sich mit dem vom Verwaltungsgericht herangezogenen Erkenntnismaterial (Schweize-

rische Flüchtlingshilfe vom 13.05.2016) und den konkreten Erwägungen des Verwal-

tungsgerichts (vgl. UA S. 8 ff.) nicht in einer Weise auseinandergesetzt, die geeignet 

wäre, zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür darzulegen, dass nicht die Ein-

schätzung des Verwaltungsgerichts, sondern ihre Bewertung zutreffend ist. 

 

II. Die Berufung ist auch nicht gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 3 AsylG i. V. m. § 138 Nr. 3 

VwGO zuzulassen; denn die Kläger vermögen mit ihrer Rüge der Verletzung rechtli-

chen Gehörs nicht durchzudringen.  

 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) verschafft den Verfah-

rensbeteiligten ein Recht darauf, sich zu allen entscheidungserheblichen Tatsachen 

zweckentsprechend und erschöpfend zu erklären und Anträge zu stellen (siehe auch 

die §§ 86 Abs. 2 und 3, 104 Abs. 1, 108 Abs. 2 VwGO), und verpflichtet das Gericht 

darüber hinaus, das entscheidungserhebliche Vorbringen und die Anträge der Beteilig-

ten zur Kenntnis zu nehmen und zu erwägen. Eine Verletzung dieses Anspruchs auf 

rechtliches Gehör ist nur dann dargetan, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das 

Gericht diesen Pflichten nicht nachgekommen ist. Denn grundsätzlich ist davon auszu-

gehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen auch 

zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben (vgl. BVerfG, Beschl. v. 

10.06.1975 - 2 BvR 1086/74 -, BVerfGE 40, 101 [104 f.]). Dazu muss das Gericht nicht 
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auf sämtliches Tatsachenvorbringen und alle Rechtsauffassungen eingehen, die im 

Verfahren von der einen oder anderen Seite zur Sprache gebracht worden sind. Nur 

der wesentliche Kern des Tatsachenvorbringens einer Partei, der nach der materiell-

rechtlichen Auffassung des Gerichts von zentraler Bedeutung für den Ausgang des 

Verfahrens ist, muss in den Gründen der Entscheidung behandelt werden. Ein Verstoß 

gegen Art. 103 Abs. 1 GG liegt nur dann vor, wenn auf den Einzelfall bezogene Um-

stände deutlich ergeben, dass das Vorbringen eines Beteiligten entweder überhaupt 

nicht zur Kenntnis genommen oder ersichtlich nicht erwogen worden ist (vgl. BVerfG, 

Beschl. v. 19.05.1992 - 1 BvR 986/91 -, BVerfGE 86, 133 [146]), oder dass die Ent-

scheidung maßgebend auf Aspekte gestützt worden ist, mit denen im vorgenannten 

Sinne nicht zu rechnen war (vgl. BVerwG, Beschl. v. 23.01.2014 - BVerwG 1 B 12.13 -, 

juris). Solche Umstände werden von den Klägern nicht dargelegt.  

 

1. Ein Verstoß gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs liegt zunächst nicht deshalb 

vor, weil das Verwaltungsgericht den klägerischen Vortrag, sie hätten "in Tschetsche-

nien bzw. der gesamten Russischen Föderation Verfolgung aufgrund einer ihnen zuge-

schriebenen regimekritischen Haltung zu befürchten", übergangen habe. Denn aus 

dem Tatbestand des angefochtenen Urteils (UA S. 3, letzter Absatz) ergibt sich, dass 

das Verwaltungsgericht den klägerischen Vortrag zu der dem Kläger zu 1. "zuge-

schriebenen regimekritischen Haltung" durchaus zur Kenntnis genommen hat. Das 

Verwaltungsgericht ist im Rahmen seiner Prüfung, ob die Kläger einen Anspruch auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 und Abs. 4 AsylG i. V. m. § 60 

Abs. 8 AufenthG haben, auf der Grundlage des Vortrags der Kläger allerdings zu dem 

Ergebnis gekommen, dass der Grund für die von den Klägern geschilderte Verfolgung 

nicht die politische Überzeugung des Klägers zu 1. oder dessen Zugehörigkeit zu einer 

sozialen Gruppe, sondern allein seine Erwerbstätigkeit sei. Hat mithin die vermeintliche 

regimekritische Haltung des Klägers zu 1. nach Auffassung des Gerichts nicht zu Ver-

folgungshandlungen in seinem Heimatland geführt, war das Verwaltungsgericht nicht 

gehalten, vertiefend der Frage nachzugehen, ob der Kläger zu 1. tatsächlich eine op-

positionelle, separatistische oder zumindest mit solchen Gedanken sympathisierende 

Haltung eingenommen hat oder ihm diese durch die Verfolger im Sinne des § 3b Abs. 

2 AsylG zugeschrieben worden ist.  

 

Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang die rechtliche Würdigung des Verwal-

tungsgerichts beanstandet, fehlt es von vornherein an der schlüssigen Darlegung eines 



 

- 11 - 

- 10 - 

Verstoßes gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör. Denn die Rüge der Verletzung 

des rechtlichen Gehörs ist nicht geeignet, eine - vermeintlich - fehlerhafte Feststellung 

und Bewertung des Sachverhalts einschließlich seiner rechtlichen Würdigung zu bean-

standen. Art. 103 Abs. 1 GG ist nicht verletzt, wenn der Richter im Zusammenhang mit 

der ihm obliegenden Tätigkeit zur Sammlung, Feststellung und Bewertung der von den 

Beteiligten vorgetragenen Tatsachen zu einer möglicherweise unrichtigen Tatsachen-

feststellung gekommen ist (BVerfG, Beschl. v. 04.04.1991 - 2 BvR 1497/90 -, InfAuslR 

1991, 262 [263]). 

 

2. Ein Verstoß gegen das Gebot des rechtlichen Gehörs ist auch nicht deswegen an-

zunehmen, weil das Gericht es nach Auffassung der Kläger versäumt habe, die in der 

mündlichen Verhandlung von der Klägerin zu 2. bekundete mangelhafte Erinnerung 

auch nur ansatzweise zu erörtern. Zwar ergibt sich aus dem Protokoll der mündlichen 

Verhandlung vom 21.07.2017, dass die Klägerin zu 2. (1.) erklärt hat, die Zeiten und 

Daten nicht genau sagen zu können, und (2.), dass sie anfange, alles zu vergessen. 

Die vom Verwaltungsgericht festgestellten Widersprüche bezogen sich allerdings nicht 

auf Zeiten und Daten, sondern auf das von dem Kläger zu 1. geschilderte Kerngesche-

hen, nämlich die Misshandlungen anlässlich seiner drei Verhaftungen. Auch steht die 

2. Äußerung der Klägerin zu 2. im Zusammenhang mit der Frage, wie oft sie persönlich 

bei der Abholung ihres Mannes dabei gewesen sei. Diesen Ausführungen der Klägerin 

zu 2. zu ihrer Anwesenheit bei der Verhaftung des Klägers zu 1. hat die Vorinstanz 

aber ausweislich der Entscheidungsgründe (UA S. 8) keine rechtliche Bedeutung bei-

gemessen. Insofern war das Verwaltungsgericht nicht gehalten, die - offensichtlich 

nicht zentralen - Äußerungen der Klägerin zu 2. in den Gründen der Entscheidung zu 

behandeln. 

 

3. Schließlich vermag auch der Vortrag der Kläger, das Gericht habe sich bei der Be-

wertung der Glaubhaftigkeit der Angaben des Klägers zu 1. zum Vorliegen einer post-

traumatischen Belastungsstörung (PTBS) nicht im Ansatz mit der ärztlichen Diagnose 

erheblicher psychischer Erkrankungen sowie damit befasst, dass die Überwindung 

derartiger Ereignisse auch dadurch geschehe, dass Erinnerungen verblassen oder 

abweichend verbleiben, die Zulassung der Berufung wegen der Verletzung rechtlichen 

Gehörs nicht zu rechtfertigen. Der Sache nach rügen die Kläger damit erneut eine 

vermeintlich fehlerhafte, aber zulassungsrechtlich unerhebliche Sachverhalts- und Be-

weiswürdigung durch das Gericht. Im Übrigen war die Vorinstanz auch nicht gehalten, 
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sich tiefergehend mit der Diagnose PTBS zu befassen, weil es selbst bei Annahme 

einer wenn auch nur leichten PTBS von einer Behandelbarkeit in der Russischen Fö-

deration ausgegangen ist. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 154 Abs. 2 VwGO, 83b AsylG.  

 

Der Antrag der Kläger auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe war abzulehnen, da die 

Rechtsverfolgung aus den oben genannten Gründen keine hinreichende Aussicht auf 

Erfolg bietet (§ 166 VwGO i. V. m. § 114 Abs. 1 ZPO). 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 78 Abs. 5 Satz 2, 80 AsylG).  

 

 

  Geiger      Dr. Druschel     Schmidt 


